
Das Verfahren zum Sozialplan wird vor dem Bundesverwaltungsgericht fortgesetzt… 
 

Mehr als 4 Jahre sind ins Land gegangen seitdem der Hauptpersonalrat (HPR) mit dem An-

liegen an das SMUL herangetreten ist, für die vom Umzug an den Standort Nossen betroffe-

nen Beschäftigten des LfULG und der BfUL einen Sozialplan abschließen zu wollen. Nach-

dem die Dienststelle unserem Anliegen eine Absage erteilt hatte sah sich der HPR veran-

lasst, diese Entscheidung mit Blick auf die zum Teil enormen Mehraufwendungen der Be-

schäftigten vor dem Verwaltungsgericht überprüfen zu lassen. Wir haben über den Fortgang 

der Dinge ausführlich berichtet. 

 

Im Rundbrief des Hauptpersonalrates Nr. 1/2015 vom 7. Juli 2015 informierten wir über die 

Entscheidung des Oberverwaltungsgerichtes Bautzen (OVG) vom 27. Mai 2015, dass feh-

lende Haushaltsmittel der Aufstellung eines Sozialplans entgegenstünden. Gleichzeitig ver-

fügte das Gericht, eine Revision gegen diesen Beschluss beim Bundesverwaltungsgericht 

(BVerwG) nicht zuzulassen.  Der HPR hat daraufhin entschieden, gegen diesen Nichtzulas-

sungsbeschluss beim BVerwG Beschwerde einzulegen.  

 

Am 12. Januar 2016 hat nun das höchste Verwaltungsgericht Deutschlands entschieden, 

den Nichtzulassungsbeschluss des OVG Bautzen aufzuheben und im Weiteren die  Rechts-

beschwerde des HPR zuzulassen. Damit wird das Anliegen des HPR, für die Beschäftigten 

am Standort Nossen einen Sozialplan zur Minderung sozialer Härten aushandeln zu wollen, 

wegen seiner grundsätzlichen Bedeutung in hoffentlich absehbarer Zeit vor dem BVerwG in 

Leipzig erneut verhandelt.  

 

Sicher ist es zur großen Freude zu früh, aber auch Teilerfolge sind Schritte zum Ziel. Nun 

warten wir auf eine höchstrichterliche Entscheidung, deren Tragweite mittlerweile weit über 

unseren Geschäftsbereich und auch über unsere Landesgrenzen hinaus von hoher Bedeu-

tung sein dürfte. 

 

Es bleibt also auch hierbei spannend. Sobald uns die Entscheidung des BVerwG vorliegt, 

werden wir selbstverständlich informieren. 

 

 

Andreas Spieker 

Dresden, im Januar 2016 
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